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RS OGH 1997/11/4 6R340/97k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1997

Norm

ZPO §41 Abs1

ZPO §51 Abs1

Rechtssatz

Hat eine klagende Partei durch irreführende und unrichtige Angaben in einer Mahnklage die Zustellung an eine

(beklagte) Nichtpartei, die glauben konnte, daß die Klage gegen sie gerichtet sei, verursacht, so ist bei Nichtigerklärung

des Verfahrens die klagende Partei gegenüber der Nichtpartei zum Kostenersatz verpflichtet.
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